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EU Green Deal 
Gesetze einhalten.

Wir kommen aus der Praxis. 
Wir erklären, schulen, planen, begleiten

 und setzen um.
Pragmatisch. Einfach. Wirksam.
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Daniela Fuks MBA

Zertifizierte Nachhaltigkeits- 
managerin und Coach

daniela.fuks@easyESG.at

DI Gerhard Jannach

CSRD/ESRS Experte

gerhard.jannach@easyESG.at

MMag. Verena Ogris
Nachhaltigkeitsberatung
WKK-Servicezentrum

verena.ogris@wkk.or.at

Vortragende
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Wo wir sind

Mit wem wir arbeiten

PANORAMA | Salz 21 | THI Accelerator International | 
ZAT | IAA | WKK-Roadshow | Bundes-Tischlerinnung | 
Nachhaltigkeitstag der Ktn Wirtschaft | Innovate 
Webinarreihe | IWA | Ökofit-Berater Kärnten | IBM 
WIN-Beratung Österreich

Andritz
Baufeld austria
Bergrettung
Blue Minds 
Group
BORA
Fronius Gruppe
Hirsch Gruppe
Holzland Gruppe
Keplinger GmbH
MIGOLOG
Plansee
SIHGA GmbH
Techhouse
Treibacher 
TÜV Austria
…
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Daniela Fuks MBA

+ 25 Jahre Industrie  Praxis
Management & Führung
ISO, EFQM, TÜV
zertifizierte Nachhaltigkeitsmanagerin 
systemischer & Mental Coach
Kommunikationsexpertin

Schwerpunkte: 
Transformation
Marke und Communication
Impact

Lecturer WU Executive Academy
IAA Board Education
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DI Gerhard Jannach

+ 20 Jahre Industrie Praxis
Management & Führung
ISO, EFQM, TÜV
Audit & Zulassungen
Innovation
Technologie

TÜV-Umweltbeauftragter 
CSRD/ESRS Experte

Schwerpunkte: 
Changemanagement
Technologieconsulting und Audits
Impact
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Agenda

Was ist ESG?
Auflagen für 

große 
Unternehmen

Was das für 
kleine 

Unternehmen 
bedeutet

Wie KMU damit 
umgehen 

können
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1 | Inhalt 

▪ Was ist ESG

▪ ESG-Auflagen für große Unternehmen

▪ Begriffe 

▪ ESG-Auflagen für KMU

▪ „Freiwillige“ ESG-Auflagen für KMU

▪ Wie setzen große Unternehmen das Risikomanagement um?

▪ Welche Handlungsoptionen gibt es?
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2 | Beispiele

▪ Beispiel „Supplier CoC bekannt machen“

▪ Beispiel Fragebogen

▪ Beispiel OeKB Datahub

▪ Freiwillige Auskunftssysteme

▪ Offizielle Guidance Deutschland

▪ Musterschreiben Deutschland 

▪ Beispiele GCD-Fails
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Warm Up - Umfrage

1. Branche

2. Unternehmensgröße

3. Wie stark ist mein Unternehmen heute schon 
mit dem Thema „Lieferkette“ konfrontiert?

4. Mit welchen Themen ist mein Unternehmen 
heute schon befasst? 

5. Anforderungen von Kunden, Banken, usw.?

                 slido.com  #2001509
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SDG

Die Welt in 2030
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Paris

„Radikale Reduktion 

des CO2 Ausstoßes“



© all rights reserved

Der EU Green Deal

„Umgestaltung der 

EU-Wirtschaft für 

eine nachhaltige Zukunft“
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Was ist ESG?

Environmental
Social
Governance
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Was sind 
die ESG- 
Risiken?
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(E) Umweltrisiken

▪ Auswirkungen des Klimawandels 
(höhere CO2 Steuern, Gefahr von 
Wetterschäden)

▪ Umweltverschmutzung

▪ Verlust der Biodiversität

▪ Zu hoher Ressourcenverbrauch
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(S) Menschenrechtsrisiken

▪ Menschenrechtsverletzungen, 
Kinderarbeit

▪ Gefährliche Arbeitsbedingungen

▪ Unfaire Arbeitsbedingungen

▪ Konsumentenschutz-Verstöße
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(G) Risiken in der  
Unternehmensführung

▪ Kartellbildung

▪ Korruption

▪ Bestechung von Politikern

▪ Irreführende Werbung
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Berichtspflichtige 
Unternehmen
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ESG-Auflagen für große Unternehmen
(ohne Finanzsektor)

Durch die EU  Green Deal Gesetze
werden große Unternehmen verpflichtet

▪ Ihre ESG-Risiken über die gesamte Lieferkette zu ermitteln

▪ Ihre ESG-Risiken zu minimieren

▪ Über die Risiken und die 
Minimierungsmaßnahmen jährlich 
öffentlich zu berichten

Analoges gilt für Banken betreffend 
ihrer Kreditnehmer und für ihre Finanzanlagen.
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Konsequenzen für große Unternehmen
(ohne Finanzsektor)

▪ Strafen bei Verstößen 
(auch in der Lieferkette!) 

▪ Haftung für Schäden 
(Klagerecht auch an NGOs übertragbar)

▪ Ausschluss von öffentlichen
Ausschreibungen

▪ Ausschluss von öffentlichen Förderungen

▪ Sehr hohe Strafzahlungen
(bis 5% vom Jahresumsatz)
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Begriffe
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Gesamte Lieferkette

▪ von der ersten Rohstoffgewinnung

▪ bis zur Entsorgung beim Letztverbraucher
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Nachhaltigkeits- (ESG) Bericht 
(„Nachhaltigkeitserklärung“)

▪ Im Zuge des Jahresabschlusses
als Teil des Jahresfinanzberichtes

▪ Checkliste mit über
1.100 ESG-Datenpunkten

▪ Von einem Wirtschaftsprüfer
zu testieren
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Nicht berichtpflichtige, 
aber betroffene 
Unternehmen
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ESG-Auflagen Für KMU

Die CSRD betrifft KMU nicht und es gibt auch keinen Plan, 
dass KMU zu Nachhaltigkeits-Erklärungen verpflichtet 
werden sollen.
▪ Ausnahme 1: 

„kapitalmarktorientierte“ KMU
(KMU AGs und KMU mit Anleihen
an der Börse, in AT 1-2 Unternehmen)

▪ Ausnahme 2:
einige wenige KMU im Bankenbereich
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„Freiwillige“ ESG-Auflagen für KMU

Es gibt einen Entwurf „freiwilliger“ 
Berichtsstandards für KMU („VSME)
Liegt als Entwurf vor
Sehr großer Spielraum („Speisekarte“)
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Wie setzen große Unternehmen das 
Risikomanagement um?

Um Risiken in der Lieferkette beurteilen zu können, 
benötigen die großen Unternehmen (und Banken) 
Informationen aus der Lieferkette:
1. Daten zu E, S und G Themen 

(CO2-Fußabdruck, Gender Pay Gap, 
Umweltverschmutzung, …)

2. Bestätigungen der Erfüllung 
von ESG „Forderungen“ 
(„keine Kinderarbeit“, „keine 
Diskriminierung“, „keine Waldschädigung“, …)
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Wie holen große Unternehmen (und Banken) 
Daten und Bestätigungen ein?

Die Einholung von Informationen‚ (von u.U.
hunderten Lieferanten) erfolgt großteils automatisiert.
1. Liste der Lieferanten
2. Liste der benötigten Daten und „Bestätigungen“
3. Anonymer Versand an die Lieferanten
4. Eine zentrale Stelle muss eine Quote

 von Rückmeldungen erfüllen 
(„innerhalb von 3 Monaten sollen von 
90% der Lieferanten die Daten zu x vorliegen“)
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Wie holen große Unternehmen (und Banken) 
Daten und Bestätigungen ein?

Die zentrale Stelle (die Person) steht oft 
selber unter großem Druck
1. Werden selbst von (noch größeren Kunden) 

vor sich hergetrieben
2. Benötigt eine Zahl für den Jahresbericht

„Wir haben Bestätigungen von 
90% der Lieferanten eingeholt“

3. Muss operativ die Quote erfüllen 
(„ein Häkchen muss gesetzt werden“) 
daher: „Das Häkchen ist wichtiger als der Inhalt“
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Handlungsoptionen für den 
Mittelstand und KMU

▪ Die Entscheidung des 
(Nicht-) Mitmachens ist eine unternehmerische 
Entscheidung, keine rechtliche!

▪ Es gibt keine Pauschal-Regel. 
Jeder Kunde, jedes Geschäft ist anders. Auch die 
Anforderungen sind unterschiedlich.

▪ Wählen Sie pragmatische Ansätze
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Beispiele
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Beispiel „Supplier CoC bekannt machen“
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Fragebogen Beispiele
„Wissen Sie, dass sie dem LkSG unterliegen?“

Rechtspositionen

Fragen-

ID

Thema Frage Antwortoptionen Antwortart 
(Multiple Choice (MC)/ Single Choice (SC)/ 

Freitext

Vorangegangene 

Antwort, die 

bedingte Frage 

auslöst

R1 Kinderarbeit Kontrollieren Sie das Alter Ihrer Arbeitnehmer im Rahmen der Einstellung? - Ja

- Nein

- Weiß ich nicht

SC Nicht bedingt

R2 Kinderarbeit Wird das Alter Ihrer Arbeitnehmer auch geprüft, wenn der Einstellungsprozess 

von Vermittlungsagenturen durchgeführt wird?

- Ja

- Nein

- Weiß ich nicht

SC Nicht bedingt

R3 Kinderarbeit Arbeiten bei Ihnen Personen unter 18 Jahren? - Ja

- Nein

- Weiß ich nicht

SC Nicht bedingt

R4 Kinderarbeit Arbeiten bei Ihnen Personen unter 15 Jahren? - Ja

- Nein

- Weiß ich nicht

SC Nicht bedingt

R5 Kinderarbeit Gibt es Arbeitsanweisungen, für welche Arbeiten Personen unter 18 Jahren 

nicht eingesetzt werden dürfen?

- Ja

- Nein

- Weiß ich nicht

SC Nicht bedingt

R6 Kinderarbeit Führen Personen unter 18 Jahren bei Ihnen Arbeiten unter Wasser oder unter 

Tage aus?

- Ja

- Nein

- Weiß ich nicht

SC Nicht bedingt

R7 Kinderarbeit Führen Personen unter 18 Jahren bei Ihnen Arbeiten in gefährlichen Höhen 

oder in engen Räumen aus?

- Ja

- Nein

- Weiß ich nicht

SC Nicht bedingt

Adress

at der 

Frage

Einige der nachfolgenden Fragen beziehen sich auf arbeitsschutzrechtliche Themen. Eine Konkretisierung der Fragen wurde z.T. bewusst nicht vorgenommen, da sich der in § 2 Abs. 2 Nr. 5 LkSG geforderte Arbeitsschutz 

grundsätzlich nach den jeweiligen nationalen Standards des Beschäftigungsortes richtet und dies variieren kann. Eine Übersicht bietet die ILO Datenbank unter folgendem Link: 

https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO::: 
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Was Kommunen brauchen

Einkäufer von Kommunen sind in 
unterschiedlicher Form zu
„nachhaltiger Beschaffung“ 
angehalten, z.B. bei Ausschreibungen
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Beispiel OeKB DataHub

Banken müssen beschreiben, wie sie 
Nachhaltigkeitsrisiken in ihren Krediten 
managen (Art. 7 SFDR).
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Freiwillige Auskunftssysteme

ecovadis

Ist ein privates Unternehmen, welches ESG „Ratings“
für Unternehmen in der Lieferkette verkauft.
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ecovadis
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Offizielle Guidance Deutschland
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Offizielle Guidance Deutschland (LkSG)

„Was muss ich als KMU nicht leisten?“
KMU müssen die Pflichten nach dem LkSG nicht selbst erfüllen. Das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) … kann und wird KMU auch nicht daraufhin 
kontrollieren oder mit Sanktionen, wie Bußgeldern, belegen.

Das LkSG verpflichtet KMU nicht:

▪ bezogen auf ihre Lieferkette eine eigene Risikoanalyse durchzuführen;

▪ selbst zu prüfen, welche Präventions- und Abhilfemaßnahmen sie bezogen 
auf ihre Lieferkette durchführen sollten;

▪ ein eigenes Beschwerdeverfahren einzurichten;

▪ Berichte an das BAFA zu übermitteln oder daran mitzuwirken.
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Offizielle Guidance Deutschland (LkSG)

„In meinem KMU spielen menschenrechtliche und 
umweltbezogene Risiken kaum eine Rolle. Wie soll ich mich 
verhalten?“
Verpflichtete Unternehmen müssen bei der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten 
risikobasiert vorgehen. Das bedeutet auch, zwischen risikoarmen und stark 
risikogeneigten Zulieferern zu unterscheiden.

Wenn ein KMU als Zulieferer eines verpflichteten Unternehmens gebeten wird, einen 
umfangreichen Fragebogen zum LkSG auszufüllen oder entsprechende Erklärungen 
abzugeben, obwohl die abgefragten menschen-rechtlichen und umweltbezogenen 
Risiken in seiner Tätigkeit kaum eine Rolle spielen, dann sollte das KMU auf diesen 
Umstand hinweisen und darum bitten, dass das verpflichtete Unternehmen seine 
Fragen bezogen auf den Einzelfall näher begründet.
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Offizielle Guidance Deutschland (LkSG)

„Wie sollte ich als KMU reagieren, wenn ein Unternehmen seine 
LkSG-Pflichten auf mich abwälzen will?“
KMU sollten einem verpflichteten Unternehmen nicht pauschal vertraglich 
zusichern, dass sie alle Pflichten aus dem LkSG erfüllen oder die Einhaltung aller 
LkSG-Standards in ihren Lieferketten gewährleisten (z. B. Zusicherung, „in der 
Lieferkette alle Menschenrechte einzuhalten“).

Verlangt ein verpflichtetes Unternehmen dies, so könnte es damit gegen das LkSG 
verstoßen und der Sachverhalt bei entsprechendem Hinweis an das BAFA eine 
Kontrolle durch dieses nach sich ziehen.
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Musterschreiben Deutschland (IHK, LkSG)
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Betroffenheiten
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Termin Große Unternehmen
(> 250 MA, > 50 Mio. Umsatz,

> 25 Mio. Bilanzsumme
2 von 3 Kriterien)

KMU
(< 250 MA, < 50 Mio. Umsatz,

< 25 Mio. Bilanzsumme
2 von 3 Kriterien)

CSRD
Geschäftsjahr 2025

> 500 Mitarbeiter: 2024 X (X)

CSDDD
Ab Mitte 2029

Mitte 2027: 5.000 MA | 1.5 Mrd.
Mitte 2028: 3.000 MA | 0.9 Mrd. 

X
Ab 1.000 Mitarbeiter

und 450 Mio. EUR Umsatz
(X)

EU-Taxonomie wie CSRD X freiwillig

CBAM
1.10.2023 (kostenfrei)

1.1.2026 (kostenpflichtig)
X 

(7 Produkte)
X

(7 Produkte)

EUDR 30.12.2024 X
(7 Produkte „Sorgfaltserklärung“)

X eingeschränkt

(7 Produkte „Referenznummer“)

ECGT 27.9.2026 X X

GCD
frühestens Mitte 2027

(nationales Recht 2 Jahre, 
Umsetzung 3 Jahre)

X X
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Pause
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Termin Große Unternehmen
(> 250 MA, > 50 Mio. Umsatz,

> 25 Mio. Bilanzsumme
2 von 3 Kriterien)

KMU
(< 250 MA, < 50 Mio. Umsatz,

< 25 Mio. Bilanzsumme
2 von 3 Kriterien)

CSRD
Geschäftsjahr 2025

> 500 Mitarbeiter: 2024 X (X)

CSDDD
Ab Mitte 2029

Mitte 2027: 5.000 MA | 1.5 Mrd.
Mitte 2028: 3.000 MA | 0.9 Mrd. 

X
Ab 1.000 Mitarbeiter

und 450 Mio. EUR Umsatz
(X)

EU-Taxonomie wie CSRD X freiwillig

CBAM
1.10.2023 (kostenfrei)

1.1.2026 (kostenpflichtig)
X 

(7 Produkte)
X

(7 Produkte)

EUDR 30.12.2024 X
(7 Produkte „Sorgfaltserklärung“)

X eingeschränkt

(7 Produkte „Referenznummer“)

ECGT 27.9.2026 X X

GCD
frühestens Mitte 2027

(nationales Recht 2 Jahre, 
Umsetzung 3 Jahre)

X X
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Handlungsoptionen für den Mittelstand und KMU

▪ Die Entscheidung des 
(Nicht-) Mitmachens ist eine unternehmerische Entscheidung, keine 
rechtliche!

▪ Es gibt keine Pauschal-Regel. 
Jeder Kunde, jedes Geschäft ist anders. Auch die Anforderungen sind 
unterschiedlich.

▪ Wählen Sie pragmatische Ansätze
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Handel gegenüber Endverbrauchern („B2C“)

▪ EUDR: Sammlung der Referenznummer
▪ CBAM beim Einkauf 

(wenn Import aus Nicht-EU-Ausland)
▪ ECGT und GCD: 

Nachhaltigkeits-“Werbung“
ausschließlich im Rahmen der Gesetze
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ECGT und GCD

Was die neuen/ergänzenden Regelungen vorsehen:
▪ Werbung mit Umweltvorteilen
▪ Mindestkriterien für Nachweise 

zu Green Claims
▪ Verwendung von Umwelt-Gütesiegel
▪ Genehmigung der Werbeaussagen
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Zertifizierungen & Siegel
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Zivilrechtliche Klagen
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Green Claims Definition

„Jede Aussage oder Darstellung, die nach
 dem Unionsrecht oder dem nat. Recht 
nicht zwingend vorgeschrieben ist, 
einschl. Text, bildlicher, grafischer oder 
symbolischer Darstellungen in jeglicher 
Form , einschl. Etiketten ,  Markennamen, 
Bezeichnungen oder Produktnamen , im 
Rahmen einer kommerziellen Kommunikation, 
mit der erklärt oder suggeriert wird, dass 
ein Produkt eine positive oder keine Aus-
wirkung auf die Umwelt hat oder weniger 
umweltschädlich ist als andere Produkte 
oder dass sich seine Auswirkungen im 
Laufe der Zeit verbessert haben“

Europäische Kommission
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Status Quo in Österreich

▪ Grundsatz: Webaussagen sind grund-
sätzlich zulässig, sofern sie nicht 
irreführend sind.

▪ Irreführungsverbot: 
▪ Unrichtige Angaben

▪ Angaben in Bezug auf das Produkt oder Teile
davon, die VerbraucherInnen täuschen können

▪ Verheimlichen wesentlicher Informationen

▪ Anhang UWG: „schwarze Liste“

▪ Folgen: Abmahnungen, Unterlassungs-
klagen; In schweren Fällen 
Schadenersatzansprüche
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Beispiel
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Beispiel
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Beispiel
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Fragen



ESG – gekommen 

um zu bleiben



◼ Information

◼ Online-Ratgeber

◼ Webinare

◼ Ausbildungen

◼ Beratungen

◼ Just Transition Fund (JTF)
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Services & Dienstleistungen der WKK



 

Information

wko.at/nachhaltigkeit 



Glossar

https://www.wko.at/nachhaltigkeit/glossar-nachhaltiges-wirtschaften



ratgeber.wko.at/nachhaltigkeit/

 

 

Online-Ratgeber Nachhaltigkeit

ratgeber.wko.at/nachhaltigkeit


Online-Ratgeber E-Mobility

ratgeber.wko.at/emobilitaet/

 

 



Klimabilanztool

https://wk.esg-portal.at/

https://wk.esg-portal.at/


Energie-Check

https://ratgeber.wko.at/energieeffizienz



CO2-Schnellcheck

https://schnellcheck.actforclimate.at/calculator



Checklisten

https://www.unternehmenumwelt.at/



Aus- und Weiterbildung

https://www.wko.at/nachhaltigkeit/aus-weiterbildungsangebote-

unternehmerische-nachhaltigkeit



WIFI Kärnten: Nachhaltigkeitsmanagement Lehrgang - Cerfiied Sustainability Expert

Zielgruppe: Mitarbeiter:Innen aus Unternehmen, die für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich sind oder 

zukünftig Aufgaben in diesem Themenfeld übernehmen sollen, sowie Qualitäts-, Umwelt-, Risiko- oder 

Prozessmanager:innen bzw. verantwortliche Personen aus der mittleren bis oberen Führungsebene.

Termin: Herbst 2024

Incite - die Ubit.akademie: Lehrgang Nachhaltigkeitsmanagement in der Wirtschaft

Zielgruppe: Consultants, Führungskräfte und Verantwortliche für Nachhaltigkeit sowie Expertinnen und 

Experten, die Nachhaltigkeit im Rahmen ihrer Tätigkeit professionell betreiben und umsetzen wollen.

Termin: 18.06. - 03.10.2024

 

     

 

Aus- und Weiterbildung

https://urldefense.com/v3/__https:/cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=kreZL7rTTEi-91csh9ohGbU_kreaEdWocPc-2yJ9BqlLVJU&tid=16y0zI-1tWmcX&enc=rOw6hTnUcIRzdkV1YXOuR2F7JQI1tKAY01n-YDYuyCdX9I8PEhi80SoxNDLIUBu90&link=GoB4__;!!PGotIvYIPIYeuQ!WKm7w6wbKf_FaJ_BL9WLiRaLoF-1urzuODL0Um6SGXoO8IQOQNGq5Ur5JUTpOuuvpN7KxlMMXw6MmLiMQox66vrBhlVPLyYmX74$
https://urldefense.com/v3/__https:/cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=kreZL7rTTEi-91csh9ohGbU_kreaEdWocPc-2yJ9BqlLVJU&tid=16y0zI-1tWmcX&enc=rOw6hTnUcIRzdkV1YXOuR2F7JQI1tKAY01n-YDYuyCdX9I8PEhi80SoxNDLIUBu90&link=GoB5__;!!PGotIvYIPIYeuQ!WKm7w6wbKf_FaJ_BL9WLiRaLoF-1urzuODL0Um6SGXoO8IQOQNGq5Ur5JUTpOuuvpN7KxlMMXw6MmLiMQox66vrBhlVPzdgbjO8$


Webinarübersicht

https://www.wko.at/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit-webinare



◼ Förderberatung – Alfred Puff

▪ Förderlandkarte

◼ Geförderte Beratungen für Unternehmer über Perspektive Zukunft

https://perspektivezukunft.at/ 

◼ CSR-Expert-Group
Pool an Beratern zum Thema Nachhaltigkeit

78

Beratungen / CSR Expert Group

https://perspektivezukunft.at/


◼ Fonds für einen gerechten Übergang

◼ Säule im Europäischen Green-Deal

◼ JTF-Regionen:

Just Transition Fund (JTF)



◼ Unterstützung von innovativen Investitionsvorhaben

▪ für KMU

▪ grüne Transformation im Vordergrund

◼ Beratungsförderung (50%)

▪ für Geschäftsleitung, Management (max. 32 Beratungsstunden)

▪ für Mitarbeitende in Unternehmen (max. 4 Beratungsstunden)

◼ Qualifizierungsförderung (50%)

▪ für Mitarbeitende in Unternehmen

(max. 500 UE bzw. 20 ECTS je Maßnahme je Mitarbeiter)

◼ JTF-Koordinationsstelle:  sarah.pasterk@wkk.or.at

JTF Fördermaßnahmen

mailto:sarah.pasterk@wkk.or.at


◼ Dr. Christina Kitz-Überall

▪ Lieferkettengesetz

▪ Bestandrecht (Miete/Pacht

▪ Beratungen E-Commerce und Social Media

▪ Datenschutzrecht

▪ Allgemeines Zivilrecht

▪ Gesellschaftsrecht

▪ Gewerberecht (Auskunft und Beratung über die Rechtslage)

Lieferkettengesetz
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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